
 
 

 

Erneuerungswahl der Mitglieder der evangelisch-reformierten Kir-
chenpflege Andelfingen für die Amtsdauer 2022 – 2026 
(provisorischer Wahlvorschlag) 

 
Gestützt auf die Wahlausschreibung vom 16. November 2021 sind für die Erneuerungswahl der Mit-
glieder der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Andelfingen innert der festgesetzten Frist fol-
gende Wahlvorschläge eingereicht worden: 

     [sofern auf Wahl-
vorschlag genannt] 

Name,  
Vorname 

Geburtsjahr Beruf Wohnort Heimatort [Ruf-
name] 

[Partei] 

1.  Bührer, 
Susanne 

1965 Kauffrau Kleinandel-
fingen 

Thayngen (SH) --- --- 

2.  Ernst, 
Katharina 

1975 Psychomotorik 
Therapeutin 

Andelfingen Weinfelden (TG) --- --- 

3.  Kern, 
Erich 

1978 Geschäftsleitung Andelfingen Rehetobel (AR) --- --- 

4.  Kramer, 
Richard 

1954 Informatiker Kleinandel-
fingen 

Zürich (ZH) --- --- 

5.  Riedi, 
Mengia 

1962 Buchhalterin FA Oerlingen Ilanz (GR) --- --- 

6.  Schiess Joho, 
Katja 

1971 Flight Attendant 
Kinderschwimm-
lehrerin 

Kleinandel-
fingen 

Lichtensteig (SG) --- --- 

 

  



 Seite 2/2 

 

Erneuerungswahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Andelfingen 

     [sofern auf Wahl-
vorschlag genannt] 

Name,  
Vorname 

Geburtsjahr Beruf Wohnort Heimatort [Ruf-
name] 

[Partei] 

1.  Kern, 
Erich 

1978 Geschäftsleitung Andelfingen Rehetobel (AR) --- --- 

 

In Anwendung von Art. 4 der Kirchgemeindeordnung und § 53 des Gesetzes über die politischen 
Rechte (GPR) wird eine neue Frist von 7 Tagen, bis spätestens am 18. Januar 2022, angesetzt, innert 
welcher die Wahlvorschläge zurückgezogen oder geändert werden oder auch neue Wahlvorschläge 
beim Gemeinderat Andelfingen eingereicht werden können. 

Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in der evang.-ref. Kirch-
gemeinde Andelfingen hat. Die Kandidatin oder der Kandidat muss mit Namen, Vornamen und Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse und Heimatort auf dem Wahlvorschlag bezeichnet wer-
den. Zusätzlich können der Rufname und die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei angegeben 
werden. 

Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der evang.-ref. Kirchge-
meinde Andelfingen unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig 
unterzeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit einer Kurzbezeichnung versehen wer-
den. 

Sind die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt oder ist eine stille Wahl nicht vorgesehen, 
wird eine Urnenwahl mit amtlichen Wahlzetteln oder einem leeren Wahlzettel durchgeführt. 

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und 
ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung im amtlichen Publikationsorgan an gerech-
net, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 
Andelfingen, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und des-
sen Begründung enthalten. 

 

Andelfingen, 11. Januar 2022 

 

 

Der Gemeinderat Andelfingen 

Wahlleitende Behörde 

 

 

 


